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RS OGH 1958/1/3 2Ob530/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.01.1958

Norm

ABGB §1306a

StVO §26 Abs2

Rechtssatz

Wenn die Fahrzeuge der Feuerwehr über die gesetzlichen Bevorzugungen hinaus unvorsichtig und rücksichtslos

fahren, und damit das Leben, die Gesundheit und die körperliche Sicherheit von Menschen gefährden, können sie sich

nicht auf § 1306 a ABGB berufen.
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